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2. Instanz

Aktenzeichen L 1 AL 80/01
Datum 28.03.2002

3. Instanz

Datum 21.11.2002

Die Revision des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-
Pfalz vom 28. MÃ¤rz 2002 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten des Revisionsverfahrens
sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:
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Der KlÃ¤ger begehrt Insolvenzgeld (Insg) fÃ¼r den Monat Dezember 1999.

Der KlÃ¤ger war bis Januar 2000 bei der K. Apparate- und Maschinenbau GmbH
beschÃ¤ftigt. Das Amtsgericht L. hatte mit Beschluss vom 30. April 1999 das
Insolvenzverfahren Ã¼ber das VermÃ¶gen des Arbeitgebers mit Wirkung vom 1.
Mai 1999 erÃ¶ffnet. Durch Beschluss vom 5. Juli 1999 bestÃ¤tigte das Amtsgericht
den von der Schuldnerin vorgelegten Insolvenzplan und hob das Insolvenzverfahren
mit Beschluss vom 16. Juli 1999 wieder auf. Zugleich ordnete das Amtsgericht die
Ã�berwachung der ErfÃ¼llung des Insolvenzplans und die
ZustimmungsbedÃ¼rftigkeit bestimmter RechtsgeschÃ¤fte durch den
Insolvenzverwalter an. Nachdem der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Schuldnerin mit
Zustimmung des Sachwalters einen neuen Insolvenzantrag gestellt hatte,
erÃ¶ffnete das Amtsgericht durch Beschluss vom 29. Dezember 1999 erneut das
Insolvenzverfahren ab 1. Januar 2000.

Die Beklagte lehnte den Antrag des KlÃ¤gers auf Insg fÃ¼r die
ArbeitsentgeltansprÃ¼che aus Dezember 1999 mit der BegrÃ¼ndung ab, die
ZahlungsfÃ¤higkeit des Unternehmens sei nach ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens
am 1. Mai 1999 nicht wieder eingetreten. Erst nach wieder hergestellter
ZahlungsfÃ¤higkeit kÃ¶nne bei erneuter ZahlungsunfÃ¤higkeit ein weiteres
Insolvenzereignis bejaht werden (Bescheid vom 2. MÃ¤rz 2000;
Widerspruchsbescheid vom 11. April 2000).

Das Sozialgericht (SG) hat die Beklagte verurteilt, dem KlÃ¤ger Insg fÃ¼r Dezember
1999 zu gewÃ¤hren (Urteil vom 13. MÃ¤rz 2001). Das SG hat ausgefÃ¼hrt, dass die
wenigstens teilweise Wiederherstellung der ZahlungsfÃ¤higkeit des Unternehmens
Voraussetzung fÃ¼r den Sanierungsplan gewesen sei. Insoweit sei davon
auszugehen, dass nach Genehmigung des Insolvenzplans und Aufhebung des ersten
Insolvenzverfahrens die ZahlungsfÃ¤higkeit der GmbH wieder hergestellt worden
sei, sodass ein erneuter Versicherungsfall der Insolvenz mÃ¶glich gewesen sei.

Das Landessozialgericht (LSG) hat das Urteil des SG aufgehoben und die Klage
abgewiesen (Urteil vom 28. MÃ¤rz 2002). Der PrÃ¼fung des Anspruchs auf Insg sei
die ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Mai 1999 zu Grunde zu legen. Das
weitere Insolvenzereignis sei nicht maÃ�geblich. Ein erneutes Insolvenzereignis iS
von Â§ 183 Abs 1 Nr 1 bis 3 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) sei nur dann
fÃ¼r die GewÃ¤hrung des Insg maÃ�gebend, wenn sich nach dem ersten
Insolvenzereignis die wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse des Arbeitgebers so weit
gebessert hÃ¤tten, dass die damals vorliegende Insolvenz beseitigt sei und diese
erst durch spÃ¤tere Ereignisse erneut herbeigefÃ¼hrt werde. Werde ein
Insolvenzplan Ã¼ber einen lÃ¤ngeren Zeitraum erfÃ¼llt, kÃ¶nne man das zweite
Insolvenzereignis als Grundlage des Anspruchs auf GewÃ¤hrung von Insg ansehen.
Diese Voraussetzungen seien jedoch nicht gegeben. Zwar hÃ¤tten auf Grund des
Insolvenzplans die LÃ¶hne und GehÃ¤lter zunÃ¤chst weitergezahlt und erste
SanierungsmaÃ�nahmen auf Grund einer Finanzierung durch die Stadtsparkasse F.
durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen. Allerdings hÃ¤tten die freien Zahlungsmittel nicht
ausgereicht, um die offenen Neuverbindlichkeiten zur ErfÃ¼llung der
Planverbindlichkeiten per 31. Dezember 1999 zu tilgen. Damit sei die
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Stundungswirkung des Insolvenzplans entfallen und alle zur planmÃ¤Ã�igen
Befriedigung vorgesehenen Verbindlichkeiten seien uneingeschrÃ¤nkt fÃ¤llig
geworden. In diesem Falle kÃ¶nne an ein zweites Insolvenzereignis nicht
angeknÃ¼pft werden.

Mit der vom LSG zugelassenen Revision rÃ¼gt der KlÃ¤ger eine Verletzung des Â§
183 Abs 1 Nr 1 SGB III. Die Auffassung des LSG sei schon allein aus GrÃ¼nden der
Rechtssicherheit nicht haltbar. Nach der Insolvenzordnung (InsO) bestehe neben
der GlÃ¤ubigerbefriedigung durch Liquidation des schuldnerischen VermÃ¶gens die
MÃ¶glichkeit der Befriedigung im Wege der Ã¼bertragenen Sanierung und der
Sanierung durch Insolvenzplan. FÃ¼r die Sanierung eines angeschlagenen
Unternehmens sei der Erhalt der ArbeitsplÃ¤tze von absoluter PrioritÃ¤t, da das
Unternehmen gerade durch und mit der Arbeitskraft des Stammpersonals saniert
werden solle. Durch den gerichtlichen Beschluss sei ein Vertrauenstatbestand
geschaffen worden. Der insoweit tÃ¤tige Arbeitnehmer sei schutzwÃ¼rdig, denn es
sei das Ziel des Gesetzgebers, die Arbeitnehmer dem Betrieb zu erhalten, um den
Sanierungsplan mit Erfolg umsetzen zu kÃ¶nnen. Die Rechtsauffassung des LSG
habe zur Folge, dass sich insbesondere junge und qualifizierte Arbeiter nach einer
anderen Arbeitsstelle umsehen wÃ¼rden. Das Ziel des Gesetzgebers, einen Betrieb
zu sanieren, sei hierdurch von Anfang an zum Scheitern verurteilt.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz vom 28. MÃ¤rz 2002
aufzuheben und die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts
Speyer vom 13. MÃ¤rz 2001 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

II

Die Revision des KlÃ¤gers ist unbegrÃ¼ndet. Das Urteil des LSG beruht nicht auf
einer Gesetzesverletzung.

Anspruch auf Insg hat nach Â§ 183 Abs 1 Satz 1 SGB III ein Arbeitnehmer, der bei
Eintritt eines Insolvenzereignisses fÃ¼r die vorausgehenden drei Monate des
ArbeitsverhÃ¤ltnisses noch AnsprÃ¼che auf Arbeitsentgelt hat. Zu den
Insolvenzereignissen rechnet Â§ 183 Abs 1 Satz 1 Nr 1 SGB III die ErÃ¶ffnung des
Insolvenzverfahrens Ã¼ber das VermÃ¶gen des Arbeitgebers. Zwar hat das
Amtsgericht zum 1. Januar 2000 das Insolvenzverfahren Ã¼ber das VermÃ¶gen des
Arbeitgebers erÃ¶ffnet, jedoch hat das LSG zutreffend entschieden, dass die
Sperrwirkung der InsolvenzerÃ¶ffnung vom 1. Mai 1999 dem Insg-Anspruch des
KlÃ¤gers entgegensteht.
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Es entspricht der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG) zum
Konkursausfallgeld (Kaug), dass ein neues Insolvenzereignis iS des frÃ¼heren Â§
141b Abs 1 und 3 ArbeitsfÃ¶rderungsgesetz nicht eintritt und folglich auch keine
AnsprÃ¼che auf Kaug ausgelÃ¶st werden kÃ¶nnen, solange die auf einem
bestimmten Insolvenzereignis beruhende ZahlungsunfÃ¤higkeit des Arbeitgebers
andauert (BSG SozR 4100 Â§ 141b Nr 6, 37, 43 und 46, SozR 3-4100 Â§ 141e Nr 3).
ZahlungsunfÃ¤higkeit liegt solange vor, wie der Gemeinschuldner wegen eines
nicht nur vorÃ¼bergehenden Mangels an Zahlungsmitteln nicht in der Lage ist und
andauernd aufhÃ¶rt, seine fÃ¤lligen Geldschulden im Allgemeinen zu erfÃ¼llen. Die
ZahlungsunfÃ¤higkeit endet nicht schon dann, wenn der Schuldner einzelne
Zahlungsverpflichtungen wieder erfÃ¼llt. Neue AnsprÃ¼che auf Kaug, etwa wegen
Betriebseinstellung, entstehen nach der ErÃ¶ffnung eines Konkursverfahrens nicht
mehr, unabhÃ¤ngig davon, ob und wie lange der Konkursverwalter das
Unternehmen bis zur Betriebseinstellung fortfÃ¼hrt, sowie, ob er
ArbeitsverhÃ¤ltnisse begrÃ¼ndet und diese unter UmstÃ¤nden Ã¼ber mehrere
Jahre bestehen (BSG SozR 4100 Â§ 141b Nr 46). Dieser Rechtsprechung folgt die
Literatur auch zum Insg (Estelmann in Hennig, SGB III, Â§ 183 RdNr 42; Roeder in
Niesel, SGB III 2. Aufl, Â§ 183 RdNr 34; Schmidt in Wissing, SGB III, Â§ 183 RdNr 30;
Voelzke in Hauck/Noftz, SGB III, Â§ 183 RdNr 50).

Die Ã�bertragung der von der Rechtsprechung des BSG entwickelten GrundsÃ¤tze
auf den vom LSG festgestellten Sachverhalt fÃ¼hrt dazu, dass nicht der Beschluss
des Amtsgerichts Ã¼ber die ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens vom 29. Dezember
1999, sondern allein der ErÃ¶ffnungsbeschluss vom 30. April 1999 das fÃ¼r die
Anwendung des Â§ 183 SGB III maÃ�gebende Insolvenzereignis gewesen ist. Das
mit dem Beschluss vom 30. April 1999 zunÃ¤chst eingeleitete Insolvenzverfahren
war im Hinblick auf einen rechtskrÃ¤ftig bestÃ¤tigten Insolvenzplan aufgehoben
worden. Das LSG hat jedoch zu Recht entschieden, dass allein wegen dieser
Aufhebung des Insolvenzverfahrens und DurchfÃ¼hrung des
Insolvenzplanverfahrens nicht von einer Wiedererlangung der ZahlungsfÃ¤higkeit
des Schuldners auszugehen ist.

Das Insolvenzplanverfahren gehÃ¶rt zu den wesentlichen Neuerungen des
Insolvenzrechts, die mit dem Inkrafttreten der InsO vom 5. Oktober 1994 (BGBl I,
2866) zum 1. Januar 1999 wirksam geworden sind. Es beginnt mit der Vorlage eines
Insolvenzplans durch den Insolvenzverwalter oder den Schuldner an das
Insolvenzgericht (Â§ 218 InsO). Das Insolvenzgericht prÃ¼ft den Insolvenzplan
zunÃ¤chst nach MaÃ�gabe des Â§ 231 InsO vor. Wird der Insolvenzplan danach
nicht zurÃ¼ckgewiesen, wird in einem vom Insolvenzgericht nach Â§ 235 Abs 1 Satz
1 InsO zu bestimmenden Termin der Insolvenzplan und das Stimmrecht der
GlÃ¤ubiger erÃ¶rtert werden und anschlieÃ�end Ã¼ber den Plan abgestimmt. Nach
der Annahme des Insolvenzplans durch die GlÃ¤ubiger und der Zustimmung des
Schuldners bestÃ¤tigt das Insolvenzgericht den Insolvenzplan bzw versagt die
BestÃ¤tigung (Â§Â§ 248 bis 252 InsO). Mit der Rechtskraft der BestÃ¤tigung treten
die im gestaltenden Teil des Plans festgelegten Wirkungen ein (Â§ 254 InsO) und
das Insolvenzgericht beschlieÃ�t die Aufhebung des Insolvenzverfahrens (Â§ 258
Abs 1 InsO). Zur Sicherung der PlanerfÃ¼llung kann die Ã�berwachung des
Insolvenzplans beschlossen werden (Â§ 260 InsO), wie dies hier geschehen ist. Dann
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ist nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter die
ErfÃ¼llung der nach dem gestaltenden Teil des Insolvenzplans vorgesehenen
AnsprÃ¼che zu Ã¼berwachen.

Allein aus der BestÃ¤tigung des Insolvenzplans und der Aufhebung des
Insolvenzverfahrens durch das Insolvenzgericht folgt entgegen der Auffassung des
KlÃ¤gers nicht, dass nunmehr der zunÃ¤chst eingetretene Insolvenzfall beseitigt
und Raum fÃ¼r neue AnsprÃ¼che gegen die Insg-Versicherung geschaffen worden
wÃ¤re. Allerdings treten nach Â§ 254 Abs 1 InsO mit der Rechtskraft des
Insolvenzplans die im gestaltenden Teil des Plans festgelegten Wirkungen fÃ¼r und
gegen alle Beteiligten des Insolvenzplanverfahrens ein. Damit werden zB
Forderungen der GlÃ¤ubiger erlassen, gekÃ¼rzt oder gestundet, der Verzicht der
Arbeitnehmer auf rÃ¼ckstÃ¤ndige BezÃ¼ge wirksam und Forderungen in Darlehen
umgewandelt (vgl zu den gestaltenden Wirkungen des Insolvenzplans etwa
Haarmeyer/Wutzke/ FÃ¶rster, Handbuch der Insolvenzordnung, 3. Aufl, S 1045 ff).
Die materiell-rechtlichen Wirkungen des Insolvenzplanes betreffen jedoch nur die
am Insolvenzplanverfahren Beteiligten, dh den Schuldner, die InsolvenzglÃ¤ubiger
und die Absonderungsberechtigten. Zudem sind die Wirkungen des Plans nicht
endgÃ¼ltig, sondern halten nicht mehr an, wenn der Schuldner gegenÃ¼ber einem
GlÃ¤ubiger mit der ErfÃ¼llung des Plans erheblich in RÃ¼ckstand gerÃ¤t (Â§ 255
Abs 1 Satz 1 InsO). Von einem erheblichen RÃ¼ckstand ist danach auszugehen,
wenn der Schuldner trotz schriftlicher Mahnung und Setzung einer Nachfrist eine
fÃ¤llige Verbindlichkeit nicht bezahlt (Â§ 255 Abs 1 Satz 2 InsO). Mit dem
ErfÃ¼llungsrÃ¼ckstand entfallen die Planwirkungen fÃ¼r denjenigen GlÃ¤ubiger,
gegenÃ¼ber dem der Schuldner sich im RÃ¼ckstand befunden hat. Bei einer
erneuten ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens lÃ¤sst Â§ 255 Abs 2 InsO die
Stundungen und Erlasse fÃ¼r alle InsolvenzglÃ¤ubiger des alten Verfahrens
entfallen.

Entgegen der Auffassung des KlÃ¤gers fÃ¼hrt die Beteiligung des Insolvenzgerichts
am Insolvenzplanverfahren nicht zu der Annahme, es werde fÃ¼r die betroffenen
Arbeitnehmer ein Vertrauenstatbestand hinsichtlich der Wiedererlangung der
ZahlungsfÃ¤higkeit des Arbeitgebers geschaffen. Ein derartiger
Vertrauenstatbestand setzt jedenfalls voraus, dass dem Verfahren bis zur
BestÃ¤tigung des Insolvenzplans eine eingehende PrÃ¼fung der Erfolgsaussichten
durch das Gericht vorausgeht. Dies ist nicht der Fall. Im Rahmen der VorprÃ¼fung
nach Â§ 231 InsO kann das Gericht nur formale Anforderungen Ã¼berprÃ¼fen (Â§
231 Abs 1 Nr 1 InsO) oder den Plan zurÃ¼ckweisen, wenn offensichtlich keine
Aussicht auf Annahme durch die GlÃ¤ubiger oder BestÃ¤tigung besteht (Â§ 231 Abs
1 Nr 2 InsO) oder die den Beteiligten nach dem gestaltenden Teil des Plans
zugedachten AnsprÃ¼che offensichtlich nicht befriedigt werden kÃ¶nnen (Â§ 231
Abs 1 Nr 3 InsO). Die gesetzliche BeschrÃ¤nkung auf eine Evidenzkontrolle erklÃ¤rt
sich vor dem Hintergrund, die "Abstimmungshoheit" der GlÃ¤ubigerversammlung
bestmÃ¶glich zu wahren (JaffÃ© in Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung,
1999, Â§ 231 RdNr 26). Auch der BestÃ¤tigung des Plans nach den Â§Â§ 248 ff InsO
kÃ¶nnen angesichts des dem Gericht vom Gesetz auferlegten PrÃ¼fungsumfangs
nicht die vom KlÃ¤ger behaupteten Auswirkungen beigemessen werden. Denn das
Gericht prÃ¼ft lediglich, ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten sind und ob
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sÃ¤mtliche Einwendungen der Beteiligten beschieden sind. Eine materiell-rechtliche
PrÃ¼fung, ob der Plan wirtschaftlich zweckmÃ¤Ã�ig gestaltet ist und ob er
voraussichtlich Erfolg haben wird, ist dem Insolvenzgericht verwehrt (JaffÃ© in
Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, 1999, Â§ 248 RdNr 10; Flessner in
Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung, 2. Aufl 2001, Â§ 248 RdNr 2). Auch
insoweit Ã¼berlÃ¤sst der Gesetzgeber die Verantwortung fÃ¼r die positive
Prognose den beteiligten GlÃ¤ubigern.

Die mit der EinfÃ¼hrung von Insolvenzplanverfahren verfolgten Zielsetzungen
rechtfertigen es nicht, allein auf Grund der BestÃ¤tigung des Plans und der
Aufhebung des Insolvenzverfahrens eine erneute Inanspruchnahme der Insg-
Versicherung zu erÃ¶ffnen. Der Insolvenzplan ist seiner gesetzlichen Konzeption
nach ein Instrument zur Verwirklichung der Privatautonomie im Insolvenzfall
(MÃ¼ller, KTS 2002, 209). Das Insolvenzplanverfahren hat das Ziel der
gemeinschaftlichen GlÃ¤ubigerbefriedigung des Insolvenzverfahrens unberÃ¼hrt
gelassen. Der Insolvenzplan ist neben dem regulÃ¤ren Insolvenzverfahren ein Mittel
zur Erreichung des Zwecks der GlÃ¤ubigerbefriedigung (vgl BT-Drucks 12/2443 S 90
; Schmid/Rattunde, Der Insolvenzplan, RdNr 76; Haarmeyer/Wutzke/FÃ¶rster,
Handbuch zur Insolvenzordnung, 3. Aufl, S 975). Ebenso wie durch das
Insolvenzverfahren soll die bestmÃ¶gliche Befriedigung der GlÃ¤ubiger
sichergestellt werden. Schon diese Konkurrenz von regulÃ¤rem Insolvenzverfahren
und Insolvenzplanverfahren schlieÃ�t es aus, allein das Insolvenzplanverfahren
dadurch zu begÃ¼nstigen, dass den GlÃ¤ubigern durch die wiederholte
Zuerkennung von Insg-AnsprÃ¼chen ein Sondervorteil verschafft wird. Zwar
wÃ¼rde dies die bereits in Â§ 1 Satz 1 InsO erwÃ¤hnte weitere Zielsetzung des
Insolvenzplans, den Erhalt des Unternehmens zu fÃ¶rdern, unterstÃ¼tzen. Die
letztgenannte ErwÃ¤gung fÃ¼hrt jedoch nicht zu einer anderen Bewertung, denn
der Gesetzgeber verfolgt â�� wie das BSG bereits zum Kaug entschieden hat (BSG
SozR 4100 Â§ 141b Nr 46) â�� mit den Â§Â§ 183 ff SGB III nicht die Ziele der InsO,
sondern begrÃ¼ndet lediglich eine Sicherung bestimmter Lohnforderungen in der
Insolvenz des Arbeitgebers.

Der Auslegung des Â§ 183 Abs 1 SGB III durch den Senat stehen auch nicht die
Mindestanforderungen der Richtlinie des Rates vom 20. Oktober 1980 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Ã¼ber den Schutz der
Arbeitnehmer bei ZahlungsunfÃ¤higkeit des Arbeitgebers (EWGRL 80/987, Abl L
283, 23) entgegen. Allerdings entspricht es dem in Art 2 Abs 1 EWGRL 80/987
definierten Begriff der ZahlungsunfÃ¤higkeit des Arbeitgebers, dass ua an die
ErÃ¶ffnung eines nach den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des betreffenden
Mitgliedstaates vorgesehenen Verfahrens Ã¼ber das VermÃ¶gen des Arbeitgebers
zur gemeinschaftlichen Befriedigung seiner GlÃ¤ubiger angeknÃ¼pft wird. Der
Senat entnimmt den ErwÃ¤gungen zur Richtlinie 2002/74/EG des EuropÃ¤ischen
Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Ã�nderung der EWGRL
80/987 (Abl L 270, 10), dass die Vorschriften der Richtlinie der aktuellen
Rechtsentwicklung im Insolvenzrecht nicht entgegenstehen sollen. In diesem
Zusammenhang wird unter Ziff 5 der ErwÃ¤gungen in der Richtlinie 2002/74/EG
ausgefÃ¼hrt, die Mitgliedstaaten kÃ¶nnten zur Bestimmung der Zahlungspflicht der
Garantieeinrichtung vorsehen, "dass fÃ¼r den Fall, dass das Vorliegen einer

                               6 / 7

https://dejure.org/Drucksachen/Bundestag/BT-Drucks%2012/2443#Seite=90
https://dejure.org/gesetze/InsO/1.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/183.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_III/183.html


 

Insolvenz zu mehreren Insolvenzverfahren fÃ¼hrt, die Situation so behandelt wird,
als wÃ¼rde es sich um ein einziges Insolvenzverfahren handeln". Diesem Ziel
entsprechend beschreibt Art 2 Abs 1 EWGRL 80/987 in seiner aktuellen Fassung das
fÃ¼r die ZahlungsunfÃ¤higkeit des Arbeitgebers maÃ�gebende Insolvenzverfahren
nunmehr als "Gesamtverfahren", dass die Insolvenz des Arbeitgebers sowie die
Bestellung eines Verwalters oder einer Person, die eine Ã¤hnliche Funktion
ausÃ¼bt, zur Folge hat. Die durch die Neufassung bewirkte Ã�ffnung des Begriffs
ZahlungsunfÃ¤higkeit belegt, dass unbeschadet der durch die Richtlinie
festgelegten Mindestanforderungen von einem einheitlichen Insolvenzereignis
jedenfalls dann ausgegangen werden kann, wenn â�� wie im vorliegenden Fall â��
ein Insolvenzplan aufgestellt und genehmigt wird und die Aufhebung des
Insolvenzplanes mit der gleichzeitigen Anordnung der Ã�berwachung der
PlanerfÃ¼llung durch den Insolvenzverwalter nach MaÃ�gabe der Â§Â§ 260 ff InsO
angeordnet wird. Wenn wÃ¤hrend des Zeitraums der PlanÃ¼berwachung ein neuer
Insolvenzantrag gestellt wird, wird damit die auch im Zeitpunkt der Einstellung des
vorherigen Insolvenzverfahrens noch anzunehmende ZahlungsunfÃ¤higkeit nur
erneut offenkundig. Ob sich an der Beurteilung des Verfahrens als
"Gesamtverfahren" iS der Richtlinie etwas Ã¤ndert, wenn nach Genehmigung eines
Insolvenzplanes und Einstellung des Insolvenzverfahrens keine PlanÃ¼berwachung
angeordnet ist oder diese spÃ¤ter wieder aufgehoben wird, ist hier nicht zu
entscheiden.

Kann damit nicht schon im Hinblick auf die Aufhebung des Insolvenzverfahrens
wegen der BestÃ¤tigung des Insolvenzplans davon ausgegangen werden, der
Arbeitgeber habe seine ZahlungsfÃ¤higkeit wiedererlangt, so ergeben sich auch aus
den tatsÃ¤chlichen Feststellungen des LSG zum Ablauf des Insolvenzplanverfahrens
keine Anhaltspunkte fÃ¼r eine abweichende Beurteilung. Denn die Schuldnerin war
bei fortgeltender Anordnung der PlanÃ¼berwachung bereits zum ersten
FÃ¤lligkeitstermin der nach dem Insolvenzplan geschuldeten Forderungen zu deren
Begleichung auÃ�er Stande. Unter diesen Voraussetzungen besteht keine
Veranlassung zu einer Entscheidung darÃ¼ber, unter welchen Voraussetzungen
nach Einleitung eines Insolvenzplanverfahrens bereits vor der PlanerfÃ¼llung davon
auszugehen ist, dass die Sperrwirkung des frÃ¼heren Insolvenzereignisses entfÃ¤llt
und ein neues Insolvenzereignis iS des Â§ 183 Abs 1 Satz 1 SGB III eintreten kann.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz.

Erstellt am: 22.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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